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Informationsblatt für Seminare, Kolloquien und Abschlussarbeiten am 

Lehrstuhl für Politische Ökonomik und Empirische Wirtschaftsforschung 
 

 

Laut fachspezifischer Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang Volkswirtschaftslehre (FSPO VWL) findet 

das Bachelorseminar im 5. Trimester statt. Ihr Bachelorkolloquium sowie Ihre Bachelorarbeit sollten Sie im 7. 

Fachtrimester absolvieren. Laut FSPO VWL findet das Masterseminar im 10. oder 11. Trimester statt, das 

Masterkolloquium im 11. oder 12. Trimester und die Masterarbeit im 12. Trimester. 

 

Am Lehrstuhl für Politische Ökonomik und Empirische Wirtschaftsforschung werden Seminare, Kolloquien und 

Abschlussarbeiten in der Regel wie folgt angeboten:  

 

Fachtrimester Veranstaltung Bemerkung 

1. Herbsttrimester   

2. Wintertrimester   

3. Frühjahrstrimester   

4. Herbsttrimester  Anmeldung zum Bachelorseminar 

5. Wintertrimester Bachelorseminar  

6. Frühjahrstrimester  Anmeldung zu Bachelorkolloquium und -arbeit 

7. Herbsttrimester Bachelorkolloquium, -arbeit  

8. Wintertrimester   

9. Frühjahrstrimester  Anmeldung zum Masterseminar 

10. Herbsttrimester Masterseminar  

11. Wintertrimester  Anmeldung zu Masterkolloquium und -arbeit 

12. Frühjahrstrimester Masterkolloquium, -arbeit  

 

Wie Sie der Tabelle entnehmen können, finden Kolloquien und Abschlussarbeiten zeitgleich statt. Laut 

Modulhandbuch (i.d.F.v. 04.09.2012)  für den Bachelor- bzw. Masterstudiengang VWL müssen Kolloquium und –

Abschlussarbeit am gleichen Lehrstuhl erfolgen. Möchten Sie Ihre Abschlussarbeit am Lehrstuhl für Politische 

Ökonomik und Empirische Wirtschaftsforschung schreiben, empfehlen wir Ihnen, zuvor das Bachelor- bzw. 

Masterseminar an unserem Lehrstuhl zu besuchen. 

 

Die Anmeldung zu allen oben aufgeführten Veranstaltungen findet an unserem Lehrstuhl jeweils im vorangehenden 

Trimester statt. 
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Bachelorseminar 

 

Möchten Sie Ihr Bachelorseminar am Lehrstuhl für Politische Ökonomik und Empirische Wirtschaftsforschung 

absolvieren, empfehlen wir Ihnen, zuvor unsere Veranstaltung zu wissenschaftlichem Arbeiten zu besuchen. Diese 

findet in der Regel im Herbsttrimester statt. 

Am Lehrstuhl für Politische Ökonomik und Empirische Wirtschaftsforschung findet das Bachelorseminar (d.h. das 

volkswirtschaftliche Seminar als Teil des Vertiefungsbereichs VWL) in der Regel im Wintertrimester (also im 5. 

Fachtrimester) statt. 

Die Anmeldung und die Themenvergabe erfolgen bereits im vorangehenden Herbsttrimester (d.h. im 4. 

Fachtrimester). Dementsprechend werden organisatorische Belange und die zu bearbeitenden Themen im 

Herbsttrimester auf der Homepage des Lehrstuhls publik gemacht. Im 4. Trimester erfolgt außerdem eine 

Auftaktveranstaltung. Der Termin für die Auftaktveranstaltung steht auf der Lehrstuhlhomepage und wird Ihnen 

zudem per Mail mitgeteilt. Bei diesem Termin stellen die Betreuer die zu bearbeitenden Themen vor. Bei der 

Auftaktveranstaltung wird eine Anwesenheitsliste geführt. Nur, wer bei der Auftaktveranstaltung persönlich 

anwesend ist, darf anschließend am Bachelorseminar teilnehmen. Können Sie aus gesundheitlichen Gründen nicht 

an der Auftaktveranstaltung teilnehmen, reichen Sie bitte zeitnah beim Lehrstuhl ein Attest ein. Über die 

Lehrstuhlhomepage und bei der Auftaktveranstaltung teilen wir Ihnen die Anmeldefrist für das Bachelorseminar mit. 

Innerhalb dieser Anmeldefrist müssen Sie sich auf einem Aushang am Lehrstuhl für das Bachelorseminar verbindlich 

anmelden. Bei der Anmeldung wählen Sie auch Ihr Thema. Sie können dabei drei Prioritäten angeben. Nach dieser 

Frist werden keine Plätze für das Bachelorseminar mehr vergeben. 

Seminararbeiten müssen rechtzeitig bis zum Abgabetermin am Lehrstuhl in zwei gedruckten Exemplaren eingereicht 

werden. Zusätzlich ist die Arbeit als pdf-Dokument an den Betreuer zu senden. Alle in der Arbeit verwendeten Daten 

sind auf einer Daten-CD mit der Arbeit abzugeben. Sollten Sie innerhalb der Bearbeitungszeit keine Seminararbeit 

am Lehrstuhl abgeben, wird das Bachelorseminar für Sie als nicht teilgenommen gewertet - mit allen 

prüfungsrechtlichen Konsequenzen, die daraus folgen. Geben Sie keine Seminararbeit ab oder bestehen Sie diese 

nicht, haben Sie Anspruch auf eine Wiederholung. Der Wiederholungstermin wird Ihnen in der o.g. Mail mitgeteilt 

und steht somit bereits bei der Anmeldung zum Erstversuch fest. Voraussetzung für einen Zweitversuch ist die 

verbindliche Anmeldung am Lehrstuhl bis zum Wiederholungstermin. 
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Bachelor-Thesis-Kolloquium und Bachelorarbeit 

 

Möchten Sie Ihr Bachelor-Thesis-Kolloquium und Ihre Bachelorarbeit  am Lehrstuhl für Politische Ökonomik und 

Empirische Wirtschaftsforschung absolvieren, empfehlen wir Ihnen, zuvor das Bachelorseminar an unserem 

Lehrstuhl zu besuchen. Alle Bachelorarbeiten an unserem Lehrstuhl müssen eine empirische Untersuchung 

beinhalten. Daher werden ökonometrische Grundkenntnisse vorausgesetzt. Plätze in unserem Bachelorkolloquium 

sowie Bachelorarbeiten werden nur nach dem folgenden Prozedere vergeben. Außerhalb dieser Regelungen 

übernehmen wir keine Abschlussarbeiten.  

Laut fachspezifischer Studien- und Prüfungsordnung Volkswirtschaftslehre (FSPO VWL i.d.F.v. 19.12.2012) sollten Sie 

das Bachelorkolloquium sowie Ihre Bachelorarbeit im 7. Fachtrimester absolvieren.1 Laut Modulhandbuch (i.d.F.v. 

04.09.2012)  für den Bachelorstudiengang VWL müssen Bachelorkolloquium und  –arbeit am gleichen Lehrstuhl 

erfolgen. Der Lehrstuhl für Politische Ökonomik und Empirische Wirtschaftsforschung bietet Bachelorkolloquien und 

–arbeiten in der Regel im Herbsttrimester (7. Fachtrimester) an.  

Die Anmeldung und die Themenvergabe erfolgen jedoch bereits im vorangehenden Frühjahrstrimester (6. 

Fachtrimester). Dementsprechend werden organisatorische Belange und die zu bearbeitenden Themen im 

Frühjahrstrimester auf der Homepage des Lehrstuhls publik gemacht. Außerdem erfolgt im 6. Trimester eine 

Auftaktveranstaltung. Der Termin für die Auftaktveranstaltung steht auf der Lehrstuhlhomepage und wird Ihnen 

zudem per Mail mitgeteilt. Bei der Auftaktveranstaltung stellen die Betreuer die zu bearbeitenden Themen vor. Bei 

diesem Termin wird eine Anwesenheitsliste geführt. Nur, wer bei der Auftaktveranstaltung persönlich anwesend ist, 

darf anschließend eine Bachelorarbeit am Lehrstuhl schreiben. Können Sie aus gesundheitlichen Gründen nicht an 

der Auftaktveranstaltung teilnehmen, reichen Sie bitte zeitnah beim Lehrstuhl ein Attest ein. Über die 

Lehrstuhlhomepage und bei der Auftaktveranstaltung teilen wir Ihnen die Anmeldefrist für die Bachelorarbeit und 

das damit verbundene Bachelorkolloquium mit. Innerhalb dieser Anmeldefrist müssen Sie sich auf einem Aushang 

am Lehrstuhl für die Bachelorarbeit und damit auch für das Bachelorkolloquium verbindlich anmelden. Bei der 

Anmeldung wählen Sie auch Ihr Thema; Sie können drei Prioritäten angeben. Nach dieser Frist werden keine 

Bachelorarbeiten mehr vergeben. 

Die Übernahme der Betreuung Ihrer Bachelorarbeit muss in einem Formular festgehalten werden. Die Beschaffung 

des Formulars beim Prüfungsamt sowie die Vorlage bei Ihrem Betreuer liegen in Ihrer Verantwortung. Ihr Betreuer 

reicht dann das unterschriebene Formular beim Prüfungsamt ein. 

Im 7. Trimester müssen Sie im Rahmen des Bachelorkolloquiums die Gliederung Ihrer Arbeit vorstellen. Dieser 

Vortrag wird benotet. Damit alle Kandidaten bei diesem Termin auf dem gleichen Arbeitsstand sind, sollten Sie Ihre 

Bachelorarbeit zum ersten Tag des 7. Fachtrimesters übernehmen. Laut FSPO VWL § 14 (5) beträgt die 

Bearbeitungszeit für Ihre Bachelorarbeit zehn Wochen.  

 

                                                           
1
 Gem. FSPO VWL i. V. m. der Allgemeinen Prüfungsordnung für die Bachelor- und Master-Studiengänge an der HSU/UniBw Hamburg (APO - 

i.d.F.v. 12.09.2012) muss die Abgabe der Bachelorabschlussarbeit bis zum 01.04. des 3. Studienjahres erfolgen. Gem. FSPO VWL sollte die 

Bearbeitung der Bachelorarbeit im Erstversuch zum 31.10. im 7. Trimester abgeschlossen sein. Um in den Master überzugehen, müssen alle 

Bachelorleistungen bis zum 01.04. des 3. Studienjahres abgeleistet sein, sonst können Sie nur noch den Bachelor bis zum 30.09. des 3. 

Studienjahres abschließen (dann gelten natürlich andere Abgabetermine). 
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Masterseminar 

 

Möchten Sie Ihr Masterseminar am Lehrstuhl für Politische Ökonomik und Empirische Wirtschaftsforschung 

absolvieren, empfehlen wir Ihnen, zuvor unsere Veranstaltung  zu wissenschaftlichem Arbeiten zu besuchen. Diese 

findet in der Regel im Herbsttrimester statt. 

Am Lehrstuhl für Politische Ökonomik und Empirische Wirtschaftsforschung findet das Masterseminar in der Regel 

im Herbsttrimester (10. Fachtrimester) statt. 

Die Anmeldung und die Themenvergabe erfolgen bereits im vorangehenden Frühjahrstrimester (9. Fachtrimester). 

Dementsprechend werden organisatorische Belange und die zu bearbeitenden Themen im 9. Fachtrimester auf der 

Homepage des Lehrstuhls publik gemacht. Im 9. Trimester erfolgt außerdem eine Auftaktveranstaltung. Der Termin 

für die Auftaktveranstaltung steht auf der Lehrstuhlhomepage und wird Ihnen zudem per Mail mitgeteilt. Bei diesem 

Termin stellen die Betreuer die zu bearbeitenden Themen vor. Bei der Auftaktveranstaltung wird eine 

Anwesenheitsliste geführt. Nur, wer bei der Auftaktveranstaltung persönlich anwesend ist, darf anschließend am 

Masterseminar teilnehmen. Können Sie aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Auftaktveranstaltung 

teilnehmen, reichen Sie bitte zeitnah beim Lehrstuhl ein Attest ein. Über die Lehrstuhlhomepage und bei der 

Auftaktveranstaltung teilen wir Ihnen die Anmeldefrist für das Masterseminar mit. Innerhalb dieser Anmeldefrist 

müssen Sie sich auf einem Aushang am Lehrstuhl für das Masterseminar verbindlich anmelden. Bei der Anmeldung 

wählen Sie auch Ihr Thema; Sie können drei Prioritäten angeben. Nach dieser Frist werden keine Plätze für das 

Masterseminar mehr vergeben. 

Seminararbeiten müssen rechtzeitig bis zum Abgabetermin am Lehrstuhl in zwei gedruckten Exemplaren eingereicht 

werden. Zusätzlich ist die Arbeit als pdf-Dokument an den Betreuer zu senden. Alle in der Arbeit verwendeten Daten 

sind auf einer Daten-CD mit der Arbeit abzugeben. Sollten Sie innerhalb der Bearbeitungszeit keine Seminararbeit 

am Lehrstuhl abgeben, wird das Masterseminar für Sie als nicht teilgenommen gewertet - mit allen 

prüfungsrechtlichen Konsequenzen, die daraus folgen. Geben Sie keine Seminararbeit ab oder bestehen Sie diese 

nicht, haben Sie Anspruch auf eine Wiederholung. Der Wiederholungstermin wird Ihnen in der o.g. Mail mitgeteilt 

und steht somit bereits bei der Anmeldung zum Erstversuch fest. Voraussetzung für einen Zweitversuch ist die 

verbindliche Anmeldung am Lehrstuhl bis zum Wiederholungstermin. 
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Master-Thesis-Kolloquium und Masterarbeit 

 

Möchten Sie Ihr Master-Thesis-Kolloquium und Ihre Masterarbeit am Lehrstuhl für Politische Ökonomik und 

Empirische Wirtschaftsforschung absolvieren, empfehlen wir Ihnen, zuvor das Masterseminar an unserem Lehrstuhl 

zu besuchen. Alle Masterarbeiten an unserem Lehrstuhl müssen eine empirische Untersuchung beinhalten. Daher 

werden ökonometrische Grundkenntnisse vorausgesetzt. Plätze in unserem Masterkolloquium sowie Masterarbeiten 

werden nur nach dem folgenden Prozedere vergeben. Außerhalb dieser Regelungen übernehmen wir keine 

Abschlussarbeiten.  

Der Lehrstuhl für Politische Ökonomik und Empirische Wirtschaftsforschung bietet Masterkolloquien und –arbeiten 

in der Regel im Frühjahrstrimester (12. Fachtrimester) an. Laut Modulhandbuch für den Masterstudiengang VWL 

(i.d.F.v. 04.09.2012) müssen Masterkolloquium und –arbeit am gleichen Lehrstuhl erfolgen.  

Die Anmeldung und die Themenvergabe erfolgen jedoch bereits im vorangehenden Wintertrimester (d.h. im 11. 

Fachtrimester). Dementsprechend werden organisatorische Belange und die zu bearbeitenden Oberthemen im 11. 

Fachtrimester auf der Homepage des Lehrstuhls publik gemacht. Außerdem erfolgt im 11. Trimester eine 

Auftaktveranstaltung. Der Termin für die Auftaktveranstaltung steht auf der Lehrstuhlhomepage und wird Ihnen 

zudem per Mail mitgeteilt. Bei der Auftaktveranstaltung stellen die Betreuer die zu bearbeitenden Oberthemen vor. 

Bei diesem Termin wird eine Anwesenheitsliste geführt. Nur, wer bei der Auftaktveranstaltung persönlich anwesend 

ist, darf anschließend eine Masterarbeit am Lehrstuhl schreiben. Können Sie aus gesundheitlichen Gründen nicht an 

der Auftaktveranstaltung teilnehmen, reichen Sie bitte zeitnah beim Lehrstuhl ein Attest ein. Über die 

Lehrstuhlhomepage und bei der Auftaktveranstaltung teilen wir Ihnen die Anmeldefrist für die Masterarbeit und das 

damit verbundene Masterkolloquium mit. Innerhalb dieser Anmeldefrist müssen Sie sich auf einem Aushang am 

Lehrstuhl für die Masterarbeit und damit auch für das Masterkolloquium verbindlich anmelden. Bei der Anmeldung 

wählen Sie auch Ihr Oberthema; Sie können drei Prioritäten angeben. Die konkrete Formulierung Ihres Themas ist 

Teil Ihrer Masterarbeit und erfolgt gemeinsam mit Ihrem Betreuer. Nach dieser Frist werden keine Masterarbeiten 

mehr vergeben. 

Die Übernahme der Betreuung Ihrer Masterarbeit muss in einem Formular festgehalten werden. Die Beschaffung 

des Formulars beim Prüfungsamt sowie die Vorlage bei Ihrem Betreuer liegen in Ihrer Verantwortung. Ihr Betreuer 

reicht dann das unterschriebene Formular beim Prüfungsamt ein.2 

Für alle angemeldeten Masterarbeiten beginnt die Bearbeitungszeit im Erstversuch der Masterabschlussarbeit 

spätestens mit dem ersten Tag des 12. Fachtrimesters. Laut FSPO VWL § 14 (5) beträgt Ihre Bearbeitungszeit zwölf 

Wochen. Im 12. Trimester müssen Sie im Rahmen des Masterkolloquiums die Gliederung Ihrer Masterarbeit 

vorstellen. Dieser Vortrag wird benotet.  

                                                           
2
 Die Übernahme der Masterarbeit muss bis zum ersten Tag des 5. Mastertrimesters erfolgen.  

 


